
Allgemeine Bedingungen Servicevertrag  
Typ ‚Standard’ 

 
1. Im Abonnement eingeschlossen sind: 

1.1  Ausführung der fachgerechten Wartung der 
Aufzugsanlage gemäss Herstellervorschrif-
ten und den im Moment des Service gülti-
gen Schweizer Normen.    

1.2 Die periodische Prüfung und Instandhaltung 
der Sicherheitsvorrichtungen. Die Wartung, 
den Unterhalt der elektrischen und mecha-
nischen Teile, deren Kontrolle, Einstellung 
und Regulierung. Das jährliche Auswischen 
von Maschinenraum und Schachtgrube. 

1.3 Das Liefern der notwendigen Putz- und 
Spezialschmiermitteln, kleinen Ersatzteilen 
wie z.B. Muttern, Splinten, Unterlagschei-
ben, Federringen und dergleichen. 

1.4 Die Arbeiten gemäss art. 1.1 und 1.2 wer-
den während der bei der TEWA Lift SA übli-
chen Arbeitszeit ausgeführt. Arbeiten aus-
serhalb dieser Zeit werden nur im Einver-
ständnis des Auftraggebers und gegen se-
parate Verrechnung ausgeführt  

1.5 24h-Pikettdienst an allen Tagen des Jah-
res. Gemeldete Störungen werden so rasch 
als möglich behoben.   

 Kostenlose Störungsbehebungen (Arbeits-
zeit) während der normalen Arbeitszeit 
(Montag – Freitag von 07.30h bis 17.00h), 
sofern die Störung nicht durch den Auftrag-
geber oder Dritte verursacht wur-
de.(Ersatzteile und deren Montagezeit wer-
den verrechent)  

 
 
2. Im Abonnement nicht eingeschlossen: 

2.1 Lieferung und Einbau aller Ersatzteile, un-
begründetes Aufbieten eines Technikers,   
 das Beheben von Störungen, die sich auf 
höhere Gewalt, falsche Bedienung, mutwil-
lige Beschädigung oder Eingriff von nichtin-
struierten Personen zurückführen lassen.  

Reinigung der Schachtinnenseite wie auch 
der Kabinenaussenseite.  Lieferung von Be-
leuchtungsmaterial für die Kabine, den 
Schacht und den Maschinenraum. 

2.2 Folgende Leistungen werden vorgängig 
offeriert und separat verrechnet: 

Reparaturarbeiten, Modernisierungen, von 
Behördenseite verlangte Anpassungen an 
neue Normen, sowie alle Arbeiten, die der 
Sicherheit des Aufzugbetriebes dienen.   

 
 
3. Garantie, Haftung und Versicherung 

3.1 TEWA Lift SA garantiert eine fachgerechte 
Ausführung aller Arbeiten. Für alle von uns 
gelieferten neuen Ersatzteile gewähren wir 
eine Garantie von 1 (einem) Jahr.   

 
 
 

 
3.2 Die TEWA Lift SA haftet im Rahmen des 

Gesetzes für Schäden die nachweislich 
durch Verschulden von TEWA Lift SA-
Mitarbeitern, während oder nach einer Repa-
ratur oder Revision entstehen. 

 Die Deckungssumme für Personen- und 
Sachschäden zusammen beträgt pro Ereig-
nis und Abonnementsjahr Fr. 5 ‘000'000.--   

 Eine Haftung für Folgeschäden ist ausge-
schlossen, ebenso ein Haftung für Schäden, 
die durch höhere Gewalt, Katastrophenfälle 
und andere Gründe auf die die TEWA Lift 
SA keinen Einfluss hat, entstanden sind.  

3.3 TEWA Lift SA verfügt über eine leistungsfä-
hige Versicherung die alle berechtigten An-
sprüche deckt. 

 
 
4. Vertragsauflösung 

4.1 Wird dieser Vertrag nicht einen Monat vor 
Ablauf mit eingeschriebenem Brief gekün-
digt, verlängert er sich stillschweigend um 
ein weiteres Jahr. 

4.2 Bei Besitzerwechsel ist dieser Vertrag auf 
Ende des der Handänderung folgenden Mo-
nats unter Beachtung einer dreimonatigen 
Frist kündbar. Erfolgt keine Kündigung und 
wird der Vertrag nicht vom Neubesitzer mit-
übernommen, so haftet der bisherige Auf-
traggeber für den dann gültigen Abonne-
mentspreis. Dasselbe gilt auch bei einem      
Abbruch, Stillegung oder bei Zerstörung der 
Anlage. 

 
 
5.  Verschiedenes 

5.1 Bei Zahlungsverzug, Konkurs oder Nach-
lassstundung des Auftraggebers, steht der 
TEWA Lift SA das Recht zu, die ihr aus die-
sem Vertrag obliegenden Leistungen so lan-
ge auszusetzen, wie sie für ihre Forderun-
gen nicht befriedigt worden ist. TEWA Lift 
SA ist während dieser Zeit jeglicher Haftung 
für Sach- oder Personenschäden irgendwel-
cher Art ausdrücklich enthoben. 

5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, ausserge-
wöhnliche Erscheinungen am Aufzug und 
das Bestehen von Unfallgefahr unverzüglich 
der TEWA Lift SA oder dem anwesenden 
Techniker zu melden und die Anlage bis zur 
Behebung des Mangels auszuschalten. 

5.3 Der Auftraggeber garantiert einen ungehin-
derten und sicheren Zugang zu allen Anla-
geteilen, die zu kontrollieren sind. 

5.4 Für alle in diesem Vertrag nicht geregelten 
Fälle gelten die Bestimmungen des OR.     
Der Gerichtstand für beide Parteien ist Lo-
carno. 

 


